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Technische 
Regeln für  

Arbeitsstätten 
Erste-Hilfe-Räume, Mittel und 
Einrichtungen zur Ersten Hilfe ASR A4.3 

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben den Stand der Technik, 
Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche 
Erkenntnisse für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten beim das Einrichten 
und Betreiben von Arbeitsstätten wieder.  

Sie werden vom Ausschuss für Arbeitsstätten (ASTA) ermittelt bzw. angepasst und 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt 
bekannt gemacht. 

Ausschuss für Arbeitsstätten 

ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im 
Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gemacht. 

Diese ASR A4.3 konkretisiert im Rahmen ihres des Anwendungsbereichs die 
Anforderungen der Verordnung über Arbeitsstätten. Bei Einhaltung der dieser 
Technischen Regeln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die 
entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine 
andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen 
Gesundheitsschutz Schutz der Gesundheit für die Beschäftigten erreichen.  
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… 

6.1 Bauliche Anforderungen 
… 

(5) Im Zugangsbereich von Erste-Hilfe-Räumen und vergleichbaren Einrichtungen 
sind Stufen zu vermeiden. Höhenunterschiede sollen durch eine Rampe ausgeglichen 
werden. Der Zugang zu Erste-Hilfe-Räumen muss eine lichte Breite gemäß Punkt 5 der 
ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“ aufweisen. Es muss 
sichergestellt sein, dass ein Zugang mit Krankentragen ungehindert möglich ist.  

(6) Fußböden und Wände müssen leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu 
desinfizieren sein (hinsichtlich Fußböden siehe ASR A1.5/1,2 „Fußböden“). 

… 

7 Kennzeichnung 

(1) Die Kennzeichnung der Erste-Hilfe-Räume und vergleichbaren Einrichtungen 
sowie der Aufbewahrungsorte der Mittel zur Ersten Hilfe erfolgt nach Anlage 1 Punkt 4 
der ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“. Erste-Hilfe-Räume 
sind mit dem Rettungszeichen E003 „Erste Hilfe“ zu kennzeichnen.  

(2) Die Lage der Erste-Hilfe-Räume und vergleichbaren Einrichtungen können dem 
Flucht- und Rettungsplan gemäß Punkt 9 Abs. 3 der ASR A2.3 „Fluchtwege und 
Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“ entnommen werden. 

8 Abweichende/ergänzende Anforderungen für Baustellen 

... 
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